
 
 

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums  

für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie  
vom  4. Dezember 2009     

 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie schreibt in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Energie-Forum den  
 

B a y e r i s c h e n   E n e r g i e p r e i s    2010 
–   Auszeichnung für innovative Energienutzung   – 

 
aus. Nähere Einzelheiten zu Inhalt und Vergabeverfahren sind den nachfolgenden 
Ausschreibungsbedingungen zu entnehmen.  
 
Interessenten, die sich für den Preis bewerben wollen, wenden sich bitte an die im An-
hang der Ausschreibung näher aufgeführten vorschlagsberechtigten Stellen oder an  
 

Bayern Innovativ GmbH 
Bayerisches Energie-Forum  

Gewerbemuseumsplatz 2 
90403 Nürnberg  

Tel.-Nr.: (0911) 20671-154 
e-mail: energie@bayern-innovativ.de  

Internet: www.bayerisches-energie-forum.de  
 
 

Auslobung, Höhe des Preises 
 
(1)  Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie vergibt in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Energie-Forum den 
„Bayerischen Energiepreis 2010 – Auszeichnung für innovative Energienutzung“. Mit 
dem Preis sollen herausragende innovative Leistungen in Bayern in den Bereichen 
rationelle Energienutzung, erneuerbare Energien, neue Energietechnologien ausge-
zeichnet werden.  
 
(2)  Der Bayerische Energiepreis wird als Geldpreis in Verbindung mit einer Urkunde 
vergeben. Die Höhe des Preises beträgt    
 

10 000,-- Euro.  
 



- 2 - 
 

(3)  Darüber hinaus werden bis zu 15 000,-- Euro in Beträgen von jeweils 1 500,-- Euro 
in Verbindung mit einer Urkunde als Anerkennung an bis zu zehn weitere Institutionen, 
Einzelpersonen bzw. Teams ausgeschüttet, die von der Jury in die engere Wahl gezogen 
wurden.  
 
 

Gegenstand, Bewerberkreis, Auswahlkriterien 
 
(4)  Der Preis kann vergeben werden für   
– beispielhafte und innovative Produkte bzw. Anwendungen, 
– herausragende anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte, 
– richtungweisende technische bzw. bauliche Energiekonzepte, Projekte zur Infor-

mation bzw. Aus- und Weiterbildung bzw. besondere Aktionen oder sonstige 
hervorragende organisatorische Leistungen  

 
in den Bereichen rationelle Energienutzung, erneuerbare Energien, neue Energietech-
nologien, die bereits umgesetzt sind bzw. sich am Markt durchgesetzt haben und einer 
fachkundigen Prüfung standhalten.  
 
(5)  Für den Bayerischen Energiepreis können sich insbesondere bewerben:  
– Hochschulen oder andere Forschungseinrichtungen  
– Unternehmen 
– Städte, Landkreise, Gemeinden 
– Einzelpersonen bzw. Teams  
  
(6)  Als Kriterien für die Preisvergabe sind in erster Linie (technische) Neuheit und 
Innovationshöhe maßgebend. Weitere Beurteilungskriterien sind:  
– praktische Anwendbarkeit (Funktionsnachweis), Marktpotential   
– Energiegewinn bzw. -einsparung, Wirtschaftlichkeit,  

sonstige quantifizierbare Erfolge  
– Demonstrationswert, Übertragbarkeit  
– Wertschöpfung, Arbeitsplatzeffekte (Qualität, Quantität)  
– Schutzrechtslage (Patentstatus, Lizenzen)  
 
Bei der Entscheidung über den Preisträger kann unter anderem den Ausschlag geben,  
– dass die Energieinnovation in der Branche bzw. in der Region einen deutlich er-

kennbaren Entwicklungsschub bewirkt hat,  
– dass durch die Energieinnovation Bayerns Ruf als innovativer Energiestandort 

gestärkt werden konnte.  
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Vorschlagsverfahren, Jury, Preisvergabe 
 
(7)  Die Auszeichnung mit dem Bayerischen Energiepreis erfolgt auf Vorschlag. Vor-
schlagsberechtigt sind die im Anhang genannten Stellen. Interessenten, die sich für den 
Bayerischen Energiepreis bewerben wollen, reichen ihre Projektbeschreibung bis spä-
testens  
 

23. April 2010  
 
bei der für sie einschlägigen Stelle ein (d. h. die Bewerbungsunterlagen müssen spätes-
tens an diesem Tag bei den vorschlagsberechtigten Stellen vorliegen).  
 
Die Bewerbungsunterlagen sind nur bei einer vorschlagsberechtigten Stelle 
einzureichen. Bewerber, die sich mit dem gleichen Projekt bei mehreren Stellen 
bewerben, werden vom Auswahlverfahren ausgeschlossen.  
 
Die formalen Anforderungen an die einzureichenden Unterlagen gemäß Ziffer 10 sind 
zu beachten.  
 
Die Vorschläge für auszeichnungswürdige Projekte sind von den vorschlagsberechtig-
ten Stellen bis einschließlich  

 
7. Mai 2010   

 
mit der Aufschrift  
 

„Bayerischer Energiepreis 
Nicht öffnen“  

 
beim  

 
Bayerischen Energie-Forum  

Bayern Innovativ GmbH 
Gewerbemuseumsplatz 2 

90403 Nürnberg  
 
einzureichen. Auskünfte werden dort unter der Tel.-Nr. (0911) 20671-154 erteilt.  
 
(8)  Die von den vorschlagsberechtigten Stellen eingereichten Vorschläge werden 
einer Jury zur Entscheidung vorgelegt. Die Jury besteht aus unabhängigen Fachleuten 
aus dem Bereich der Wissenschaft sowie einem Vertreter des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.   
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Die Jury kann zur Beurteilung der Preiswürdigkeit weitere Fachleute hinzuziehen.  
 
(9)  Der Bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie zeichnet die von der Jury ausgewählten Projekte aus und übergibt den 
Bayerischen Energiepreis im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung.  
 
Der Bayerische Energiepreis 2010 wird am Abend des Kongresses „Energie Innovativ 
2010“ verliehen, der für Oktober 2010 geplant ist.  
 
 

Einzureichende Unterlagen, Bewerbungsbedingungen 
 
(10)  Die vorschlagsberechtigten Stellen reichen ihre Vorschläge (siehe Formular 
„Vorschlag“) zusammen mit folgenden vom Bewerber ausgefüllten bzw. erstellten 
Unterlagen beim Bayerischen Energie-Forum ein:  
 
a) Bewerbung (siehe Formular „Bewerbung“),  
 
b) kurzgefaßte, gegebenenfalls bebilderte Projektbeschreibung (maximal 3 Seiten 

– kopierfähig) mit präzisen Erläuterungen entsprechend den in Ziffer 6 aufge-
führten Bewertungskriterien, aus der Ergebnis und wesentliche Charakteristika 
und Umstände der Energieinnovation deutlich werden, sowie Angaben zu einer 
eventuell in Anspruch genommenen staatlichen Förderung,  

 
c) kurzes Bewerberportrait (maximal 1 Seite – kopierfähig). Bei Unternehmen 

sind u. a. Angaben zum Umsatz der letzten beiden Jahre, zur Mitarbeiterzahl und 
das Gründungsjahr von Interesse.  

 
Die Formulare „Vorschlag“ und „Bewerbung“ sowie diese Bekanntmachung können 
bei den im Anhang genannten vorschlagsberechtigten Stellen oder beim Bayerischen 
Energie-Forum angefordert werden.   
 
(11)  Mit der Bewerbung anerkennt der Bewerber die in dieser Ausschreibung festge-
legten Bestimmungen und bestätigt, dass er der alleinige und ausschließlich verwer-
tungsberechtigte Urheber der für den Preis angemeldeten Leistung ist. Andernfalls ist 
die schriftliche Zustimmung des verwertungsberechtigten Urhebers oder Miturhebers 
beizufügen.  
 
(12)  Die Jury kann weitere Unterlagen anfordern und das Projekt vor Ort prüfen.  
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(13)  Die eingereichten Unterlagen gehen in das Eigentum des Bayerischen Energie-
Forums über.  
 
(14)  Der Bewerber ist mit der Veröffentlichung seines Projekts einverstanden.  
 
(15)  Der Bewerber garantiert für die Richtigkeit seiner Angaben.  
 
(16)  Die Jury entscheidet in die Auslegung dieser Ausschreibung betreffenden 
Zweifelsfragen.  
 
(17) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
 
Dr. Hans Schleicher 
Ministerialdirektor   
 
 
 
 


